


� Baudirektion
Kanton Zürich Seite 2. 

Da der Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht, ist 

die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend(§ 86 PBG). 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen(§ 5 PBG). 

Die Baudirektion v er f ü g t : 

I. Der private Gestaltungsplan Felseneggstrasse 11, welchem der Gemeinderat Küs­

nacht am 30. Januar 2013 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 512.00 (106 528/83100.40.100) und 

wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an 

gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift 

muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid 

ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau 

zu bezeichnen und soweit· möglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungs­

rates sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu 

tragen.

IV. Die Gemeinde Küsnacht wird eingeladen, Dispositiv I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen und die Änderung in der amtlichen Vermessung 

nach­führen zu lassen.

V. Mitteilung an die Gemeinde Küsnacht (unter Beilage von zwei Dossiers), an das 

Baurekursgericht, an das Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von je zwei 

Dossiers), an die Gossweiler Ingenieure AG, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon (Nachfüh­

rungsstelle), sowie an  

(Rechnungsadressatin).

Zürich, den 24. April 2013 
130606/WUR/STM 

Amt für 
Raumentwickfurig 
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